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ANTRAG

der Abgeordneten Mag. Schneeberger, DI Toms, Nowohrad

Hofmacher

betreffend Aufhebung des NÖ Kinderspielplatzgesetzes
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Für die Ausgestaltung eines  Kinderspielplatzes bedarf es keiner genaueren Regelungen, da

es hierfür einschlägige ÖNORMEN (die ÖNORMEN B 2607 und  S 4235) gibt,  die bei der

Errichtung eines Kinderspielplatzes als Stand der Technik von den Aufstellern zu

berücksichtigten sind. Wenn standardisierte Spielgeräte verwendet werden, müssen diese

eine Überprüfung durch den TÜV (Technischen Überprüfungsdienst) aufweisen.

Die Gefertigten stellen daher den

A n t r a g:

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

„1. Der dem Antrag der Abgeordneten Mag.Schneeberger u.a. beiliegende Gesetzesentwurf

betreffend Aufhebung des NÖ Kinderspielplatzgesetzes wird genehmigt.

2. Der dem Antrag der Abgeordneten Mag.Schneeberger u.a. beiliegende Gesetzesentwurf

betreffend Änderung der NÖ Bauordnung 1996 wird genehmigt.

3. Der dem Antrag der Abgeordneten Mag.Schneeberger u.a. beiliegende Gesetzesentwurf

betreffend Änderung des NÖ Raumordnungsgesetz 1976 wird genehmigt.

4. Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, das zur Durchführung dieser

Gesetzesbeschlüsse Erforderliche zu veranlassen.“

Der Herr Präsident wird ersucht, diesen Antrag dem Bauausschuss  zur Vorberatung

zuzuweisen.


